Zeitschrift: Fachzeitschrift Heim
Herausgeber: Heimverband Schweiz

Band: 71 (2000)

Heft: 12

Artikel: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz : Branchenlésung fur den
offentlichen Bereich : fir Heime speziell geeignet

Autor: Bichi, Hermann / Munz, Gustav

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-812109

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-812109
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz:

BRANCHENLOSUNG

ARBEITRSSICHERHRE I SCHWEIZ

FUR DEN OFFENTLICHEN BEREICH:

FUR HEIME SPEZIELL GEEIGNET

Von Hermann Biichi und Gustav Munz, Arbeitssicherheit Schweiz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter sind wesentliche Bestandteile der Qualitat eines Betrie-

bes. In den géngigen QM-Systemen wird dieses Thema aber meist nur am

Rande in die Diskussion einbezogen. Die systematische Auseinandersetzung

mit Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ist aber gesetzliche Pflicht und

kann ohne weiteres in bestehende Managementsysteme integriert werden.

Die Branchenlésung fiir den offentlichen Bereich von Arbeitssicherheit

Schweiz ist dazu das geeignete Instrumentarium.

Warum ist «Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz»
ein aktuelles Thema?

Die Heimverwaltungen haben mit unter-
schiedlichen Systemen grosse Anstren-
gungen unternommen, die Qualitat ih-
rer Institutionen zu verbessern. Vorrang
geniessen dabei verstandlicherweise die
Anliegen der Kunden und die Zufrieden-
heit der Heimbewohner und der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.
Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz war selbstverstandlich immer ein
Thema. Nur bestehen seit einiger Zeit
gesetzliche Grundlagen (siehe Kasten),
die eine systematische Auseinanderset-
zung mit den Unfallgefahren im Betrieb
verlangen. Die Richtlinie 6508 der Eid-
gendssischen Koordinationskommission
fur Arbeitssicherheit, EKAS, hatte bereits
per 1. Januar dieses Jahres erfillt sein
mussen. Sie verlangt, dass Betriebe mit
besonderen Gefahren — auch wenn nur
wenige Mitarbeiter davon betroffen sind
— die Unfallrisiken und die zu treffenden

AS, GS und QM

Parallel zum bisherigen Verstandnis
von Qualitatsmanagement (QM) im
Betrieb gesellt sich ein weiterer Qua-
litatsanspruch: Arbeitssicherheit (AS)
und Gesundheitsschutz (GS) der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
verbunden mit der Forderung einer
eigentlichen betrieblichen Sicher-
heitskultur und erganzt durch die
langfristigen Ziele der Gesundheits-
férderung, sind wichtiger Bestand-
teil des Qualitatsmanagements.

Massnahmen durch Spezialisten der Ar-
beitssicherheit beurteilen lassen. Die Hei-
me gehoren zu dieser Kategorie Betrie-
be. In den gangigen Managementsyste-
men ist der Begriff Arbeitssicherheit, Ge-
sundheitsschutz bzw. Gesundheitsforde-
rung zwar eingefthrt, wird normalerwei-
se aber nicht in der von der EKAS gefor-
derten Intensitdt bearbeitet.

Was ist eine Branchenlésung?

Eine Branchenlésung ersetzt den vorge-
schriebenen Beizug von Arbeitsdrzten
und anderen Spezialisten der Arbeitssi-
cherheit durch die kollektive Gefahren-
ermittlung, Risikobeurteilung und Mass-
nahmenplanung innerhalb einer Bran-
che. Es ware nicht sinnvoll und mit ho-
hen Kosten verbunden, in allen Betrie-
ben Sicherheitsfachleute engagieren zu
wollen. Die gleichen Fachleute werden
namlich bereits fir die Erarbeitung einer
Branchenldsung zugezogen. Diese be-
darf der Genehmigung durch die EKAS.

Die Aufgaben eines Heimes im
Rahmen der EKAS-Richtlinie

Gemadss EKAS-Richtlinie muss jeder Be-
trieb mit besonderen Gefahren eine Ge-
fahrenermittiung und Risikobeurteilung
vornehmen, Massnahmen festlegen, ein
Sicherheitskonzept ausarbeiten und die
Zustandigkeiten regeln. Zur Erflllung
dieser Auflagen miusste jeder Betrieb,
also auch jedes Heim, folgende Schritte
einleiten:

— Bestimmen eines Sicherheitsbeauf-
tragten (SIBE). Grossere Institutionen
ernennen, auch Bereichssicherheits-
beauftragte.

- Aufbau einer Sicherheitsorganisation

Die gesetzliche Pflicht

UVG, ArG und OR verpflichten zu
Arbeitsicherheit und Gesundheits-
schutz im Betrieb. Die EKAS-Richtli-
nie Nr. 6508 ist massgebend fur alle
Betriebe (Suva- und privat Versicher-
te) mit mehr als 4 Beschaftigten und
einem BU-Pramiensatz von mehr als
0,5 Prozent. Die EKAS verlangt flr
die Erfullung der Richtlinie den Bei-
zug von Arbeitsdrzten und anderen
Spezialisten der Arbeitssicherheit.

Behérde oder Geschéftsleitung
sind fir Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern verantwort-
lich.

— Erstellen eines Sicherheitsleitbildes
und Festlegung von jahrlichen Sicher-
heitszielen

— Erfassung der Risiken, welche aus
Tatigkeiten im Betrieb entstehen.

— Beschluss Gber Massnahmen zur Ver-
meidung der Risiken. Risikobeurtei-
lung und Massnahmenplanung mds-
sen von Spezialisten der Arbeitssi-
cherheit (Arbeitsarzte, Arbeitshygie-
niker, Sicherheitsfachleute) geprtft
werden.

Alle Vorkehrungen miussen dokumen-

tiert werden. Periodisch sind Uberprii-

fungen der Sicherheitsvorkehrungen
durch Fachleute vorzunehmen und
ebenfalls zu dokumentieren.

Zur Vereinfachung der recht komplexen
Aufgabe zur Erfillung der Vorschriften
der EKAS haben deshalb verschiedene
Berufszweige eine sogenannte Bran-
chenlésung erarbeitet. Fir den offentli-
chen Bereich und damit auch fir die
Heime  hat dies Arbeitssicherheit
Schweiz (Trdgerschaft siehe Kasten)
tbernommen.

Vorteile der Branchenlésung

Eine einzelbetriebliche, umfassende Risi-
kobeurteilung und Massnahmenplanung
nimmt auch mit erfahrenen Spezialisten
langere Zeit in Anspruch. Sie ware dem-
entsprechend teuer. Die Branchenldsung
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fur den offentlichen Bereich von Arbeits-
sicherheit Schweiz ist kostenglnstig und
einfach zu handhaben. Die anfallenden
Aufgaben koénnen nach einem Ein-
fuhrungskurs von jedem Betrieb selbst-
standig bearbeitet und fur allféllige Au-
dits laufend dokumentiert werden. Die
Dokumentationen von Arbeitssicherheit
Schweiz sind auf diese Form der Umset-
zung im Betrieb eingerichtet.

Dokumentation von Arbeitssi-
cherheit Schweiz

Die dreiteilige Dokumentation besteht
aus Leitfaden, Handbuch fur den SIBE
und verschiedenen Modulbtichern ftr
die BESIBE. Der Leitfaden enthalt in
komprimierter Form Grundlagen-Infor-
mation zur Umsetzung der Branchen-
[6sung.

Das Handbuch SIBE ist das Arbeits-
instrument des Sicherheitsbeauftragten
und die Grundlage fir seine eigene Be-
triebsdokumentation. Es enthdlt u.a.
Ausfuhrungen zu Sicherheitsleitbild, Si-
cherheitsorganisation, Ausbildung, Si-
cherheitsregeln, Notfallorganisation,
Mitwirkung, Gesundheitsschutz, Nicht-
berufsunfalle.

Die auf einzelne Bereiche abge-
stimmten Modulbiicher enthalten das
Kernstiick der Branchenlésung, namlich
die Gefahrenermittiung, Risikobeurtei-
lung und Massnahmenplanung. Das
Modulbuch ist das Arbeitshandbuch des
BESIBE.

Fur die folgenden Bereiche wurden von
Arbeitssicherheit Schweiz im Rahmen
der Branchenlésung im 6ffentlichen Be-
reich bisher Modulbticher erarbeitet und
kénnen ausgeliefert werden: Verwal-
tung, Grinanlagen, Werkhof, Werkstat-
ten, Sportanlagen, Heime, Abwasseran-
lagen, Versorgung, Schulen. Noch in Be-
arbeitung sind die Module Heime spezi-
al, Sicherheit, Tiere und Kultur/Veran-
staltungen.

Die Dokumentation fir ein Heim umfas-
st nebst dem Handbuch fiir Sicherheits-
beauftragte in der Regel die Module

Verwaltung (Blro; Hauswartung; Haus-
technik) mit den Kapiteln Bildschirmar-
beitsplatze, sitzende Arbeit, Raumklima,
Beleuchtung, Turen, Boden, Verkehrs-
wege, Blrogerdte, Lager, Archiv, Kun-
denbereich, Aussendienst, Stress, Mob-
bing, Suchtmittel, Rauchen, Haustech-
nik, Hauswartung, Fahrzeuge, Maschi-
nen, Gerate, Notfalle, Nichtberufsun-
falle.

Heime (Infrastruktur, Verpflegung, Un-
terkunft, einfache Pflege) mit den Kapi-
teln Waschen, Buigeln, Warenanliefe-
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Die Mitgliedschaft beim Schweizeri-
schen Verein flr Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz im o6ffentli-
chen Bereich  (Arbeitssicherheit
Schweiz) bietet Gewdhr fur eine
laufende Erganzung bestehender
Unterlagen (Up-date). Die Bran-
chenlésung soll den Bedurfnissen
ihrer Mitglieder entsprechend wei-
terentwickelt werden. Der Verein
wird laufend Informationen fur sei-
ne Mitglieder aufbereiten und ist
gegenlber der EKAS verpflichtet,
die Auswirkungen und Erfolge der
Branchenlosung fur den offentli-
chen Bereich zu dokumentieren.

rung, Kiche, Kantine, Essen verteilen,
Abwaschen, Pflegedienst, Sozialraume,
Unterkunft

Heime Spezial (spezielle, erweiterte Pfle-
ge; Therapien; Betreuung). Dieses Mo-
dul wird zurzeit zusammen mit Fachleu-
ten des Heimverbandes und des VCl er-
arbeitet. Es befasst sich vor allem mit
den Themen Pflege, Therapie und Be-
treuung und eignet sich im Besonderen
fur Pflegeheime, Krankenheime, Erzie-
hungsanstalten,  Betreuungsinstitutio-
nen, Spitex, Behindertenheime usw.

Je nach Art der Heime kénnen weitere
Module fir die Arbeiten in Werkstétten
und die Pflege von Grinanlagen. sowie
gegebenenfalls auch fur Schulen und
Sportanlagen in Frage kommen.

Vorteile der Branchenldsung

Ausbildung und betriebliche
Dokumentation

Die im Betrieb fir die Umsetzung von
Arbeitssicherheit  und  Gesundheits-
schutz zustandigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter werden im Rahmen
von Kursen auf ihre Aufgaben vorberei-
tet. Grundlage bildet ein zweitdgiger
Kurs Grundwissen fir SIBE. Fur die ein-
zelnen Fachbereiche wie Hauswartung,
Ergonomie usw. sind spezielle Kurse
zum Umgang mit Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz geplant. Die Arbeit
mit der Dokumentation erméglicht dem
Betrieb eine professionelle und nach-
haltige Umsetzung von Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz als Prozess
iber einen langeren Zeitraum zu beglei-
ten.

Gefahrenermittlung, Risikobeurteitung
und Massnahmenplanung

Alle Module enthalten detaillierte Ge-
fahrenermittlungen,  Risikobeurteilun-
gen und Massnahmenplanungen fur
alle in diesen Bereichen anfallenden
wichtigen Tatigkeiten, Einwirkungen

und Objekte. Sie wurden durch Spezia-
listen der Arbeitssicherheit erarbeitet
und bewertet. Diese kollektive Darstel-
lung ersetzt den Beizug von Arbeitsérz-
ten und weiteren Spezialisten der Ar-
beitssicherheit und erlaubt den Betrie-
ben die Umsetzung von Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz auf einfa-
che Weise zu gestalten bzw. die nétigen
Massnahmen einzuleiten.

Weiterfihrung, Erfolgskontrolle

Handbuch und Modulbtiicher bilden zu-
sammen mit der betrieblichen Doku-
mentation die Grundlage fur die Audits
und Kontrollen der vom Bund beauf-
tragten Durchfthrungsorgane (Suva,
Kantonale Arbeitsinspektorate).

Erste Schritte bei der
Umsetzung

Zustdndigkeiten

Arbeitssicherheit und  Gesundheits-
schutz im Betrieb ist Chefsache. Die
Heimleitung oder gegebenenfalls der
Stiftungsrat muss ein Mitglied bestim-
men, welches das «Ressort Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz» be-
treut. Die Leitung entscheidet Uber die
Ziele, die personellen und finanziellen
Ressourcen und die Zustandigkeiten. Sie
setzt den SIBE ein.

Der SIBE sollte Uber soziale Kompe-
tenz, Fihrungserfahrung und Durchset-
zungsvermogen verfigen. Er wirkt vor
allem als Koordinator fir die Aufgaben
von Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz. Ein BESIBE ist in der Regel in die
praktische Tatigkeit in seinem Zustan-
digkeitsbereich eingebunden.

Leitbild

Die Grundsatze der Bedeutung von Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz
im Betrieb werden im betrieblichen Si-
cherheitsleitbild ~ festgehalten,  das
gleichzeitig als Credo der Geschéaftslei-
tung gegenuber der Sicherheitsidee auf-
gefasst werden kann.

Ausbildung

Mit dem Besuch des Kurses Grundwis-
sen flr den SIBE wird die praktische Ar-
beit eingeleitet. Parallel dazu muss die
Ausbildung und Instruktion aller Mitar-
beiter, auch im nichtberuflichen Bereich
sichergestellt werden.

Zeitlicher und finanzieller
Aufwand

Der Aufwand von Leitung und SIBE
hangt ab von der Grosse der Institution,
von den bisherigen Anstrengungen fiir
Sicherheit sowie von den Fahigkeiten



des SIBE und seiner weiteren beruflichen
Beanspruchung. Als Richtgrésse kann
von einem Anfangspensum fur den SIBE
von etwa 10 Prozent ausgegangen wer-
den. Der Aufwand durfte nach der Ein-
fihrungsphase und nach Anordnung
der ersten Vorkehrungen abnehmen.
Die Umsetzung beansprucht Arbeitszeit
des SIBE und allenfalls weiterer Mitar-
beiter und verursacht moglicherweise
nebst dem Kauf der Dokumentation
auch weitere Kosten zum Beispiel fir die
Durchfiihrung von Massnahmen techni-
scher Art (Umbauten, Anschaffungen,
Schulungen).

Kosten der Branchenldsung

Arbeitssicherheit Schweiz arbeitet nicht
gewinnorientiert. Die Entwicklungsko-
sten und die Weiterfihrung der Bran-
chenlésung werden durch den Verkauf
der Modulbticher finanziert. Fr ein klei-
neres Heim entstehen normalerweise

Tréger des Vereins Arbeitssicher-
heit Schweiz sind der Schweizeri-
sche  Germeindeverband,  der
Schweizerische Stadteverband, der
Helmverband Schweiz, der
Schweizerische Verband des Perso-
nals offentlicher Dienste und der

e EACREACS IV E N VAT R P A

Kosten fir den Erwerb der Dokumenta-
tionen von Fr. 1605.— (Handbuch, 3 Mo-
dule) und fur den Besuch der Grundaus-
bildung (Fr. 600.-) In den nachfolgenden
Jahren werden fr die Weiterentwicklung
der Branchenlésung und die weiteren
Aufgaben des Vereins 20 Prozent der
Dokumentationskosten verrechnet. Der
Mitgliederbeitrag betragt Fr. 100.—. Die
Preise fur die Module werden fur Bestel-
lungen nach dem 1. Januar 20071 (1. April
2001) um 20 Prozent angehoben.

Der Nutzen der Branchenldsung

Es ist statistisch belegt, dass ein Unfall-
tag im Durchschnitt rund 1000 Franken
kostet, und ein durchschnittlicher Unfall
insgesamt 10000 Franken. Ausserdem
kann ein Unfall betrachtliche Umtriebe
und Kosten fur Abklarungen durch Poli-
zei und Behorden, flr Beurteilungen
durch Versicherungen und Gerichte, fir
Abklérungen der Verantwortlichkeits-
und der Haftungsfrage, usw. verursa-
chen. Der Nutzen ist nicht nur in Geld-
einheiten messbar. Personliches Leid,
Unzufriedenheit in Familie und im Um-
feld des Arbeitsplatzes konnen gar nicht
beziffert werden.

Investitionen in Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz fiihren zur Redukti-
on der Unfall- und der Arbeitsausfallko-

ARBEITSSICHERHEIT SCHWEIZ

men koénnen aber nicht nur Kosten ver-
mieden werden, sondern auch mensch-
liches Leid fur die Betroffenen und de-
ren betriebliches und familidres Umfeld.
Eine bessere Arbeitssicherheit, gesunde
Arbeitsplatze und der Aufbau einer Si-
cherheitskultur fhren zu einem positi-
ven Arbeitsklima, zu weniger Absenzen
am Arbeitsplatz und zu einer héheren
Produktivitat. Gelingt es dank der Bran-
chenlésung nur einen einzigen Unfall zu
vermeiden, hat sich die Investition be-
reits bezahlt gemacht.

Empfehlung des HVS
und des VCI

Der Heimverband Schweiz und auch der
Verband Christlicher Institutionen emp-
fehlen allen Heimen den Beitritt zur
Branchenlosung fur den o6ffentlichen
Bereich von Arbeitssicherheit Schweiz.
Der Heimverband Schweiz ist im Vor-
stand des Vereins durch Herrn Dr. Hans-
ueli Mosle, Zentralsekretar, vertreten.

Kontaktadresse:

Verlangen Sie Unterlagen bei
Arbeitssicherheit Schweiz,
Mainaustrasse 30, 8008 Ziirich

Tel. 01/388 71 91, Fax 01/388 71 80
E-Mail:

Schweizerische  Kaufmdnnische sten sowie der Unfallversicherungspré- info@arbeitssicherheit schweiz.ch
Verband. mien, und damit zu erheblichen Ein- Homann Buichi und Gustav Munz
sparungen. Durch adaquate Massnah-
Marktplatz

Betriebliches Versicherungswesen:

Dank Heimverband zu besseren Bedingungen

und gilinstigeren Pramien!

pd. Die debis Assekuranz-Gruppe Schweiz
hat als exklusiver Partner des Heimver-
bandes umfangreiche Analysen von Ver-
sicherungsbedtirfnissen der Mitglieder-
heime durchgefiihrt. Ein umfassendes
Anforderungsprofil resultierte aus der
Untersuchung, welches an verschiedene
erstklassige Versicherer gelangte. Die
Resultate der Verhandlungen und die
fur die Heime getroffenen Ldsungen
durfen wirklich als aussergewohnlich
bezeichnet werden. Den Mitgliedern
des Heimverbandes stehen exklusiv fol-
gende Rahmenvertrage zur Verfligung:

Rahmenvertrage fiir die
Sach- und

Unterbrechungsversicherungen
(auf All-Risk-Basis)

Betriebshaftpflichtversicherung
Epidemieversicherung
(Warenverderb/Tiefkuhlgut/
Tatigkeitsverbot)

Motorfahrzeugversicherungen
(inkl. Dienstfahrtenkasko / Rechtsschutz/
Insassenunfall / Vermietung an Dritte

Kollektiv-Krankentaggeld-
Versicherung
(Lohnfortzahlung inkl. Geburtengeld)

Unfall- und Unfall-
Erganzungsversicherung
(inkl. Besucherunfall)

Die Besonderheiten dieser Rahmenver-
trdge liegen vor allem im unerreichten
Leistungskatalog bei optimalen Pramien

und einer einfachen Pramienerfassungs-
grundlage. So ist sowohl in der Sach-,
Betriebshaftpflicht- und Epidemieversi-
cherung die angebotene Bettenzahl
massgebend. Tagespflegestellen und Ta-
geswerkstattenplatze sind generell ein-
geschlossen. Mit Ublichen Angeboten ist
dieses neue Produkt nicht vergleichbar.
Gerne stellen wir Ihnen die Leitlinien von
zwei der Rahmenvertrédge naher vor:

Sach- und Ertragsausfall-
versicherung «All-Risk»

e die Pramienberechnung basiert nur
auf der angebotenen Bettenanzahl

e es sind keine Versicherungssummen
mehr zu deklarieren

e auf die Anrechnung einer Unter-
versicherung wird verzichtet

Fachzeitschrift Heim  12/2000 H



	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz : Branchenlösung für den öffentlichen Bereich : für Heime speziell geeignet

